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 Verordnungsfähigkeit von Antidiarrhoika  

 

Verschreibungspflichtige Antidiarrhoika sind nur eingeschränkt verordnungsfähig! Es sei 

denn, es handelt sich um  

 Elektrolytpräparate zur Rehydratation bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern bis zum 

vollendeten 12. Lebensjahr. 

 Escherichia coli Stamm Nissle 1917 (mind. 108 vermehrungsfähige Zellen/Dosiseinheit) 

bei Säuglingen und Kleinkindern zusätzlich zu Rehydratationsmaßnahmen. 

 Saccharomyzes boulardii bei Säuglingen ab dem 7. Lebensmonat und Kleinkindern und 

Kindern bis zum vollendeten 12. Lebensjahr zusätzlich zu Rehydratationsmaßnahmen 

 Racecadotril bei Säuglingen ab dem 4. Lebensmonat und Kleinkindern zusätzlich zu Re-

hydratationsmaßnahmen  

 Motilitätshemmer nach kolorektalen Resektionen in der post-operativen Adaptations-

phase oder bei schweren und länger andauernden Diarrhöen, auch wenn diese therapie-

induziert sind, sofern eine kausale oder spezifische Therapie nicht ausreichend ist oder 

zur Vermeidung von arzneimittel-induzierten Diarrhöen, wenn gemäß Fachinformation 

des Hauptarzneimittels die Gabe einer entsprechenden Begleitmedikation vorausgesetzt 

wird oder der Patient darauf hinzuweisen ist, dass die Anwendung einer entsprechenden 

Begleitmedikation erforderlich ist. - neu seit 11. Mai 2023 

Eine längerfristige Anwendung (über 4 Wochen) bedarf der besonderen Dokumentation und 

Verlaufsbeobachtung. 

 

Bei apothekenpflichtigen Antidiarrhoika ist von den genannten Ausnahmen abgesehen, eine 

Verordnung auch für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und für Jugendliche mit Ent-

wicklungsstörungen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr unwirtschaftlich. 

 

Ansprechpartnerinnen und -partner für Verordnungsfragen stehen Ihnen - als Mitglied der 

KVB - unter 0 89 / 5 70 93 - 4 00 30 zur Verfügung. Oder Sie hinterlassen uns über Ihr Bera-

tungscenter unter https://www.kvb.de/service/beratung/beratungscenter/ einen Rückruf-

wunsch. 

https://www.kvb.de/service/beratung/beratungscenter/

